TuS Geretsried e.V. 

Beitragsordnung

Die Beitragsordnung ist eine Anlage zur Satzung 
und als solche verbindlich.

1.     Beiträge
                                                                                                        




  



1.1   Kinder bis vollendeten 4. Lebensjahr
jährl  .   0,00 Euro

1.2   Kinder, Jugendliche, Erwachsene in
        Ausbildung (siehe 4.5)
jährl.   66,00 Euro

1.3   Erwachsene
jährl.   99,00 Euro    1.4   Familienbeitrag
jährl. 198,00 Euro

1.5 Rentner, Schwerbeschädigte, Arbeitslose

        (ohne Nachweis ab 63 Jahren)
jährl.   66,00 Euro

2.  Verwaltungspauschale

     Die jährliche Verwaltungspauschale pro Zahlungs-
     pflichtigen beträgt:
jährl.    6,00 Euro-
     Bei Teilnahme am Einzugsverfahren 
     entfällt diese Pauschale.

3. Umlage

    Das Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung einer abteilungs-
    internen Umlage, soweit eine solche erhoben wird.

4.   Beitragsvergünstigung

4.1 Der Familienbeitrag gilt für: Ehe-/Lebensgemeinschaft oder
      Elternteile ohne / mit Kinder / Jugendliche.
      In Ausbildung befindliche Jugendliche können bis zum
      vollendeten 25. Lebensjahr im Familienbeitrag bleiben.
       Es wird jeweils der jeweils kostengünstigste Beitrag
      (Einzelbeiträge oder Familienbeitrag) erhoben.

4.2  Während des Wehr- bzw. Ersatzdienstes ruht die 
       Beitragspflicht; die Mitgliedschaft bleibt unverändert bestehen.
       Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.

4.3  Für werdende Mütter ruht die Beitragspflicht gemäss
      den Richtlinien des Mutterschaftsgesetzes für die Zeit 
      von 6 Monaten; die Mitgliedschaft bleibt unverändert bestehen.

4.4  Erwerbsfähige Hilfsbedürftige können auf Antrag den verminderten 
       SB/R-Beitrag bezahlen. In ganz besonderen Härtefällen
       können sie sogar vorübergehend ganz von der
       Beitragspflicht befreit werden.

4.5  Die Beitragsermäßigung für Erwachsene, die sich 
 noch in Ausbildung befinden, ist abhängig von der
 jährlichen Vorlage eines entsprechenden  
 Nachweises (Lehrvertrag, Studienausweis, etc.). 
 Bei Nichtvorlage wird der volle Erwachsenenbeitrag 
 gemäss 1.3 erhoben.

4.6 Grundsätzlich gilt ein Vergünstigungsantrag mit     schriftlicher Begründung an den Vorstand.

5.       Beitragszahlung

5.1 Die Satzung § 5.4 schreibt eine vierteljährliche-, halb-jährliche oder jährliche Vorauszahlung sowie die Teilnahme am Lastschriftverfahren vor. 
Zur Vereinfachung der Verwaltungsarbeiten und erheblichen Kostendämpfung, sollte jedes Mitglied daran teilnehmen.

5.2 Bei Beitragsrückstand wird das Mitglied schriftlich an die Zahlung erinnert, um innerhalb einer bestimmten Frist seinen Verpflichtungen nachzukommen.
Nach der Erinnerung folgt eine kostenpflichtige Mahnung.
Bleibt die Zahlung trotz Erinnerung und Mahnung aus, wird nach § 3.4 der Satzung die Mitgliedschaft gestrichen (bei Familienmitgliedschaft auch alle Angehörigen).
Die Beitragspflicht bleibt bis zum Ausschluss bzw. Streichung bestehen.

6.      An- und Abmeldung

6.1 An- und Abmeldung können nur schriftlich an die           Geschäftsstelle erfolgen.

          Mündliche Absprachen sind unwirksam.

6.2 Jedes Mitglied erhält eine Eintrittsbestätigung. Diese ist dem Übungsleiter auf Verlangen vorzulegen.

6.3 Ein Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen möglich (gem. Satzung § 3.2).

6.4 Nach der Abmeldung erhält das Mitglied eine schriftliche Austrittsbestätigung.

        Gültigkeit ab 01.01.2011

